
ihrer Funktion entspricht. Um kein Mißverständnis 
hervorzurufen: Selbstverständlich befindet sich unter 
unseren Schöffen eine große Zahl gesellschaftlich 
aktiver Menschen. Aber gerade die Bedeutung ihrer 
Stellung als Schöffen wird in den Betrieben und Ver
waltungen, in denen sie arbeiten, noch nicht aus
reichend sichtbar.

Um diese erste Hauptaufgabe der Schöffenschulung 
— Vermittlung des notwendigen Wissens zur Populari
sierung unserer Justiz — zu erreichen, muß die 
Schöffenschulung zwei Fehler vermeiden. Sie darf, wie 
schon ausgeführt wurde, kein juristisches Halbwissen 
vermitteln. Sie darf aber auch nicht losgelöst von den 
Justizfragen als eine zusätzliche Staatspolitische 
Schulung durchgeführt werden. Wenn wir die Schöffen 
für die regelmäßige Teilnahme an der Schulung ge
winnen und sie für die Grundfragen des Rechts inter
essieren wollen, muß die Schöffenschulung einen kon
kreten, mit den Justizfragen unmittelbar verknüpften 
Inhalt haben. Sie darf nicht die gleichen Themen in 
der gleichen Form behandeln, die in der Schulung der 
politischen Parteien und gesellschaftlichen Organi
sationen vorgetragen und diskutiert werden.

Es ist weiter erforderlich, um die Schulung lebendig 
zu gestalten, die Hauptfragen durch konkrete Beispiele 
aus der örtlichen Praxis der Gerichte zu erläutern. 
Wenn hierfür solche gerichtlichen Verfahren, die in 
dem betreffenden Kreis bekannt sind und in der Be
völkerung diskutiert werden, herangezogen werden, 
erhalten die Schöffen die Möglichkeit, selbst in diese 
Diskussionen einzugreifen und den Werktätigen zu 
helfen, die richtige Stellung zu solchen Verfahren zu 
beziehen. Um eine konkrete und lebendige Durch
führung der Schöffenschulung zu ermöglichen, wird das 
Ministerium der Justiz keine vollständigen Referate 
oder Dispositionen für diese Schulung herausgeben, 
sondern bei seinen Anleitungen immer Raum für die 
Ergänzung durch Beispiele aus der örtlichen Praxis 
lassen.

Die zweite Hauptaufgabe der Schöffenschulung be
steht darin, die Schöffen noch besser als bisher zu be
fähigen, ihre Funktion am Gericht in der zwölftägigen 
Sitzungsperiode wahrzunehmen. Hier standen das 
Ministerium der Justiz und auch viele unserer Richter 
zeitweise auf dem falschen Standpunkt, daß es auf 
eine möglichst weitgehende Gesetzeskenntnis der 
Schöffen ankomme. Nach gründlicher Diskussion haben 
wir erkannt, daß auch die qualifizierte Mitarbeit der 
Schöffen an der Rechtsprechung nicht das Wissen über 
einzelne Gesetzesbestimmungen, sondern die Erkennt
nis der Grundfragen von Staat, Recht und Gesetzlich
keit erfordert. Dieses Wissen der Schöffen wird, ver
bunden mit der Lebenserfahrung des werktätigen 
Menschen, unseren Berufsrichtern helfen, richtige und 
lebensnahe Entscheidungen zu fällen. Die Aufgabe 
der Schöffen liegt darin, den Lebensvorgang, über den 
das Gericht zu entscheiden hat, richtig zu erkennen und 
bei seiner Aufklärung mitzuhelfen. Die Erläuterung 
der anzuwendenden Gesetzesbestimmungen ist Sache 
des Berufsrichters. Eine wesentliche Hilfe werden ihm 
die Schöffen bei der Entscheidung der Frage leisten, 
ob ein strafwürdiges Verbrechen vorliegt.

Wir sind deshalb zu der Schlußfolgerung gekommen, 
daß die Schulung der Schöffen über die Grundfragen 
des Rechts beiden Aufgaben dient, die vor ihnen 
stehen: Die Justiz mit den Werktätigen zu verbinden 
und die Rechtsprechung unserer Gerichte zu qualifi
zieren.

III
Die neue Methode der Schöffenschulung ist im 

August 1953 erstmalig durchgeführt worden. Das ge
stellte Thema „Der neue Kurs der Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik und die Aufgaben 
der Justiz“ entsprach den Voraussetzungen, die für den 
Inhalt der Schöffenschulung aufzustellen sind. Durch 
eine Reihe von Hinweisen wurde den Richtern nahe
gelegt, die örtlichen Ereignisse und Strafverfahren 
in die Schulung einzubeziehen. Das Ministerium der 
Justiz wird die eingehenden Berichte sorgfältig studie
ren, um daraus Erfahrungen für die weitere Anleitung 
der Schöffenschulung zu sammeln.

Die örtliche Organisation der Schulung ist nach den 
neuen organisatorischen Anweisungen Sache der Kreis- 
und Bezirksgerichte. Sie haben innerhalb des ange
gebenen Zeitraums unter Berücksichtigung des 
Prinzips der strengsten Sparsamkeit den Schulungsort 
und die Schulungszeit festzusetzen. Dabei ist zu be
rücksichtigen, daß größere Produktionsausfälle durch 
die Heranziehung der in der Produktion tätigen 
Schöffen zur Schulung unter allen Umständen ver
mieden werden müssen.

Die Schulung ist außerhalb der Dienstzeit des Ge
richts durchzuführen. Unter Berücksichtigung der Ver
kehrslage des Kreises muß darauf geachtet werden, 
daß die Schöffen die Möglichkeit haben, ihren Wohn
sitz nach der Schulung wieder zu erreichen. Deshalb 
wird in einigen Kreisen die Notwendigkeit bestehen, 
nicht alle Schöffenschulungen am Sitz des Kreisge
richts durchzuführen. Es wird entsprechend den Wohn
orten der Schöffen zweckmäßiger sein, einzelne 
Schwerpunkte außerhalb der Kreisstadt zu bilden. 
Hierfür kommen Orte in Betracht, die eine schlechte 
verkehrsmäßige Verbindung zur Kreisstadt haben und 
in denen durch die Anhäufung von Industriebetrieben 
oder aus anderen Gründen eine größere Zahl von 
Schöffen ansässig ist. Es wird auf die Initiative der 
Gerichte ankommen, hier alle Möglichkeiten auszu
nutzen, um den Schöffen die Teilnahme an der 
Schulung zu erleichtern und gleichzeitig die durch die 
Schulung entstehenden Kosten gering zu halten.

Nach den bisherigen Erfahrungen hat sich das 
Ministerium der Justiz entschlossen, die Dauer jeder 
Schulung auf 2 Stunden festzusetzen. Auf diese Weise 
wird die Aufnahmefähigkeit der Schöffen für die ge
samte Schulung gesichert und nach Durchführung des 
Vortrags die Möglichkeit zur Fragestellung und Dis
kussion gegeben. Hierbei kommt es besonders darauf 
an, daß die Schöffen angeregt werden, auch Kritik an 
dem Vortrag des Schulungsleiters zu üben. Nur durch 
eine solche offene Kritik werden wir qualitativ hoch
stehende Schulungsveranstaltungen erreichen, die das 
volle Interesse und die Zustimmung der Schöffen 
finden. Es ist selbstverständlich, daß alle als Schulungs
leiter eingesetzten Kollegen dieser Kritik der Teil
nehmer die größte Beachtung schenken und daraus für 
ihre weitere Schulungsarbeit die notwendigen Schluß
folgerungen ziehen.

Den Justizverwaltungsstellen fällt bei der Kontrolle 
und Anleitung der Schulungsveranstaltungen der ein
zelnen Gerichte eine wichtige Aufgabe zu. Ohne die 
örtliche Initiative einzuschränken oder zu reglemen- 
tieren, haben sie dafür zu sorgen, daß die Schulung 
zweckmäßig und sinnvoll durchgeführt wird und in 
ihrem gesamten Bezirk ein hohes Niveau erreicht. 
Diese Anleitung und Kontrolle der Schulungsarbeit 
mit den Schöffen darf keine Schreibtischarbeit sein. 
Es wäre ein großer Fehler, wenn sich die Leiter der 
Justizverwaltungsstellen und ihre verantwortlichen 
Mitarbeiter darauf beschränken würden, die eingehen
den schriftlichen Berichte über die Schöffenschulung 
zu studieren und dazu Stellung zu nehmen. Nur durch 
eine regelmäßige Teilnahme aller verantwortlichen Mit
arbeiter einer Justizverwaltungsstelle — nicht nur des 
Leiters oder des Schulungsbearbeiters — an den Ver
anstaltungen der Schöffenschulung kann die Justiz
verwaltungsstelle diese Pflicht der Anleitung und 
Kontrolle erfüllen. Es ist selbstverständlich, daß sich 
dabei ihre Mitarbeiter nicht auf Kritik beschränken, 
sondern helfend eingreifen, um Fehler bei der Durch
führung der Schulung abzustellen und durch positive 
Ratschläge das Niveau der Schulung zu verbessern. In
folge der Bedeutung der Schöffenschulung trägt der 
Leiter der Justizverwaltungsstelle für ihre Durchfüh
rung die persönliche Verantwortung.

Das Ministerium der Justiz hat die Verpflichtung 
übernommen, einheitliche Dispositionen für die Schöf
fenschulung monatlich herauszugeben. Es wird weiter 
die Erfahrungen der Schöffenschulung nach den jetzt 
gewonnenen grundsätzlichen Gesichtspunkten auswer
ten und sie zur Verbesserung der Schulungsarbeit ver
allgemeinern. Damit sind die Voraussetzungen ge
schaffen, um auch auf dem Gebiete der Schöffen
schulung eine erfolgreiche Wende in der Arbeit der 
Justizorgane herbeizuführen.

5 43


